
62. Nachtrag 

zur Satzung der Deutschen Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See

Die Satzung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See vom 01.10.2005 
in der Fassung des 61. Satzungsnachtrages wird wie folgt geändert:

Artikel 1

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

§ 20 erhält eine neue Bezeichnung.

§ 20 - Rehabilitationskliniken

2. § 14 Ziffer 27 wird wie folgt geändert:

„§ 14 
Aufgaben des Vorstandes

27. Abschluss, Änderung und Kündigung von Miet- und Pachtverhältnissen der Deutschen 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, wenn die anzumietende bzw. anzupachtende 
Fläche 7.500 qm überschreitet und eine Mietdauer bzw. Pachtdauer von mehr als 10 Jah-
ren fest vereinbart werden soll,“

3. § 18 Abs. 4 Ziffer 9 wird wie folgt geändert:

„§ 18 
Geschäftsführung

(4)
9. der Abschluss, die Änderung und die Kündigung von Miet- und Pachtverhältnissen 

der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, wenn die anzumieten-
de bzw. anzupachtende Fläche 7.500 qm nicht überschreitet oder eine Mietdauer 
bzw. Pachtdauer von 10 Jahren oder weniger fest vereinbart werden soll,“

4. § 20 wird wie folgt geändert:

„§ 20 
Rehabilitationskliniken

Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ist Trägerin von Rehabilitati-
onskliniken der knappschaftlichen und allgemeinen Rentenversicherung. Die Satzung findet 
Anwendung, soweit sie oder die für die Rehabilitationskliniken erlassenen Satzungen keine 
ausdrücklich abweichenden Regelungen enthalten.“
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5. In der Anlage 9 (zu § 40 Abs. 1 der Satzung) wird die Besetzung des Regionalaus- 
schusses Nord wie folgt geändert:

„Anlage 9 (zu § 40 Abs. 1 der Satzung)

Versichertenvertreter/innen Arbeitgebervertreter/innen

Regionalausschuss Mitglieder Stellvertreter/innen 
bis zu

Mitglieder Stellvertreter/innen 
bis zu

. . .

Nord 2 4 2 2

. . .“

Artikel 2

1. Artikel 1 Nrn. 1 bis 4 treten am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Internet - auf der 
Internetseite www.kbs.de - in Kraft.

Artikel 1 Nr. 5 tritt mit Wirkung zum 22.09.2017 in Kraft.

Einstimmig beschlossen in der Sitzung der Vertreterversammlung am 14. Juli 2017.

____________________________
Robert Prill

Vorsitzender der Vertreterversammlung

Genehmigung

Der vorstehende, von der Vertreterversammlung am 14. Juli 2017 beschlossene 62. Nachtrag zur 

Satzung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See wird gemäß § 195 Sozialgesetz-

buch Fünftes Buch (SGB V) in Verbindung mit § 90 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV) 

genehmigt.

Bonn, den 11. September 2017 Bundesversicherungsamt

112 - 7990.0 - 2544/2005 Im Auftrag

(Popoff)

http://www.kbs.de
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